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 Jahresabschluss Grundsicherung und Sozialhilfe 2022  
   

 
 
 

   Beratungsfolge  Zuständigkeit Termin 

 Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und 
gesellschaftliche Teilhabe  

 Kenntnisnahme 16.03.2023 

 
 
   

 Beschlussvorschlag  
   

 
 

Der Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe nimmt den 
Bericht über die Fallzahlen in der Grundsicherung und Sozialhilfe im Jahr 2022 zur Kenntnis.  
 

 
 
   

 Sachverhalt  
   

 
 

Nach § 1 Abs. 1 der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im 
Kreis Warendorf vom 22.12.2004 hat der Kreis Warendorf seinen kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden die Durchführung der Sozialhilfe übertragen. 
 
Das betrifft insbesondere zwei Leistungsarten: 
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1) Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 
4. Kapitel SGB XII erhalten Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht 
ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, wenn sie a) entweder die 
Regelaltersgrenze erreicht haben, oder b) wegen einer dauerhaften vollen Erwerbs-
minderung unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind 
und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann, 
oder c) im Eingangs-, Ausbildungs- oder Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte 
Menschen tätig sind. 
 

2) Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII sind Personen zu 
leisten, die nicht mit einer weiteren erwerbsfähigen Person in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen 
Kräften und Mitteln bestreiten können und a) entweder von Leistungen der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
ausgeschlossen sind, oder b) wegen einer befristeten vollen Erwerbsminderung für mehr 
als sechs Monate aber nicht auf Dauer unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage 
voll erwerbsgemindert sind. 
 

 

Der Aufwand für diese Sozialleistungen wird nicht im städtischen Etat abgebildet, sondern 
erscheint als Gesamtsumme der kreisweiten Aufwendungen im Kreishaushalt. Dabei sind 
Aufwendungen für die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII 
aus Kreismitteln zu erbringen, d.  h. steigende Aufwendungen hier können zu Mehrauf-
wendungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Kreisumlage führen. 
Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 
4. Kap. SGB XII werden der Kreisverwaltung aus Bundesmitteln erstattet. 
 
Am 01.01.2021 ist das Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung   
in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für 
weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) in Kraft 
getreten. 
 
Durch dieses Gesetz wurden der Stadt Oelde im Q4/2021 und Q1/2022 ca. 25 Datensätze 
zur erneuten Überprüfung übermittelt. Es galt, die Kundinnen und Kunden anzuschreiben, 
fehlende Unterlagen nachzufordern, die Leistungsfälle zu überprüfen und die Leistungshöhe, 
ggf. unter Berücksichtigung der neuen Rentenhöhe, per Änderungsbescheid neu festzu-
setzen. Außerdem waren Erstattungsverfahren mit dem Träger der Rentenversicherung 
abzuwickeln. In einigen wenigen Fällen bestand kein weiterer Anspruch auf Leistungen nach 
dem SGB XII, in wenigen anderen Fällen konnte die Bedürftigkeit durch den Bezug von 
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) überwunden werden. 
 
Ferner ist seit dem 01.01.2023 das Gesetz zur Erhöhung des Wohngeldes (Wohngeld-Plus-
Gesetz) in Kraft getreten. Welche Auswirkungen dieses auf die Fallzahlen im SGB XII haben 
wird, lässt sich zurzeit noch nicht abschließend überblicken. Nach einer ersten, aber 
oberflächlichen Überprüfung könnten bis zu 50 Fälle den Rechtskreis aus dem SGB XII in das 
Wohngeld wechseln. Das Verfahren sollte spätestens im Sommer 2023 abgeschlossen sein, 
sodass das Ergebnis voraussichtlich in der Herbstsitzung 2023 präsentiert werden kann. 
 
Die beigefügte Anlage informiert über die Entwicklung der Fallzahlen in der Grundsicherung 
und Sozialhilfe seit 2018. 
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    Anlage 
 
 
 

Fallzahlen SGB XII 
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